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Aus Gemeinderat und Verwaltung

Neue Wohn- und Gewerbegebäude 
Parkstrasse
Die Lage an der Parkstrasse, zwischen Rhein-
strasse und dem Bahnhof, könnte nicht zent-
raler sein. Dort, wo heute Gewerbeflächen mit 
Hochregallager und ein Grossverteiler domi-
nieren, sollen in zwei Etappen Wohn- und 
Dienstleistungsgebäude entstehen. Zu diesem 
Projekt findet am 9. Februar 2023 eine Informa-
tionsveranstaltung statt. Weitere Informatio-
nen finden Sie auf den Seiten 4 und 5.

Neue Förderbeiträge ab 1. Februar 2023
Der Gemeinderat stimmte den neuen Förder-
beiträgen für energetische Massnahmen ab 
1. Februar 2023 und der Anpassung des För-

Umstellung Parkuhren SBB

Die SBB haben sich zum Ziel gesetzt, dass 
ihre öffentlichen Parkplätze in Zukunft bar-
geldlos bewirtschaftet werden sollen. Sie 
empfiehlt ihren Kundinnen und Kunden die 
einfache und bargeldlose Bezahlung mit 
der SBB-P+Rail-App. Für Kundinnen und 
Kunden, welche ihren Parkplatz weiterhin 
mit Bargeld bezahlen möchten, bietet sich 
die Möglichkeit der Bezahlung des P+Rail-
Tagestickets am Schalter oder am Billett-
automaten an. Als weitere Bezahlmöglich-
keit steht der Onlineshop unter sbb.ch/par-
king zur Verfügung. Weiterhin kann an der 
Parkuhr das Parkticket gelöst werden, aller-
dings nur noch mit Bezahlung per Kredit-
karte.

derreglements zu. Das revidierte Förderregle-
ment soll an der EGV vom 17. April 2023, mit 
rückwirkendem Inkrafttreten per 1. Januar 
2023, beschlossen werden. Mehr Informatio-
nen dazu finden Sie auf S. 15.

Fasnacht 2023
Dem Fasnachtskomitee Frenkendorf (FAKO) 
wurde vom Gemeinderat die Durchführung 
der Frenkendörfer Fasnacht 2023, mit dem 
Fasnachtsumzug von Montag, 27. Februar 
2023, sowie dem Kinder-Fasnachtsumzug am 
Mittwoch, 1. März 2023, bewilligt. Die un-
mittelbar betroffenen KMU-Betriebe und An-
wohner/-innen werden durch den Veranstalter 
 direkt informiert.

45 Menschen spendeten Blut

Diese beachtliche Anzahl Menschen aus 
Frenkendorf/Füllinsdorf und Umgebung 
rettet damit Mitmenschen nach Unfällen 
oder Operationen das Leben. Ihnen und 
dem freiwilligen Helferteam des Samariter-
vereins Frenkendorf/Füllinsdorf gebührt 
grosser Dank.
Die Spitäler der Region sind täglich auf Blut-
spenden angewiesen. 

Verpassen Sie nicht die nächste Spende-
möglichkeit am 04.09.2023 in Füllinsdorf, 
denn der Region fehlen rund 50 Prozent der 
benötigten Blutprodukte.

Weitere Informationen unter 
www.blutspende-basel.ch.

https://sbb.ch/parking
https://sbb.ch/parking
https://www.blutspende-basel.ch
Ausgabevorschau
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Prozess Gelb	0%
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PANTONE Cool Gray 8 CVC	0%
Gesamtfarbauftrag	0%
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Neue Förderbeiträge ab 1. Februar 2023 
und Revision Förderreglement 

Die Energiestadt Frenkendorf fördert seit fast 
30 Jahren erneuerbare Energieanlagen. Die 
Auszahlung von Beiträgen an Anlagen wird 
durch das geltende Förderreglement ermög-
licht, welches die jährlichen Beiträge auf  
CHF 35’000.00 limitiert. In den vergangenen 
Jahren lag der Schwerpunkt bei der Förderung 
von Photovoltaikanlagen, es wurden aber auch 
thermische Sonnenkollektoren sowie Wärme-
pumpen mit Erdsonden finanziell unterstützt. 
Seit Mitte 2021 hat die Anzahl an Gesuchen, 
insbesondere für Photovoltaik-Anlagen, stark 
zugenommen, sodass an der Gemeindever-
sammlung vom 7. Dezember 2022 ein Nach-
tragskredit über CHF 100’000.00 für die hängi-
gen Beitragsgesuche genehmigt wurde. 
Angesichts der weiterhin hohen Gesuchzah-
len beschloss der Gemeinderat eine Senkung 
der maximalen Förderbeiträge pro Anlage per 
1. Februar 2023 (siehe Tabelle). 
Gleichzeitig wurde das bestehende Förderreg-
lement den aktuellen Begebenheiten ange-
passt und soll, mit rückwirkendem Inkrafttre-
ten per 1. Januar 2023, der Einwohnerge-
meinde-Versammlung vom 17. April 2023 zur 
Genehmigung vorgelegt werden. Mit dieser 
Reglementsänderung soll das jährliche För-
derbudget von bisher CHF 35’000.00 auf neu 
CHF 65’000.00 angehoben werden. Damit sol-
len die heutigen Konzessionseinnahmen für 
den Strom- und Gasverkauf in Frenkendorf 
weitgehend dafür eingesetzt werden, den Um-
bau auf eine erneuerbare Energieversorgung 
zu unterstützen. Es besteht die Absicht, bei 
entsprechender Genehmigung der Regle-
mentsanpassung auch alle Umbauten von 
fossilen zu erneuerbaren Heizungen mit CHF 
500.00 pro Anlage zu unterstützen.
Weitere Informationen auf der Homepage: 
www.frenkendorf.ch/förderreglement/www.
frenkendorf.ch/PVA 

Baumschnitt nicht verbrennen,  
sondern energetisch nutzen!

An die Eigentümer von Obstgärten, 
Hochstammbäumen, Hecken:
Das Verbrennen von Baumschnittholz im 
Freien belastet die Luft mit viel Feinstaub. Der 
von der Baselbieter Regierung verabschiedete 
Luftreinhalteplan (LRP) sieht vor, die Verbren-
nung von Obstbaumschnitt in Zukunft zu ver-
meiden. Mit einem Projekt will das Landwirt-
schaftliche Zentrum Ebenrain zusammen mit 
dem Baselbieter Obstverband den Baum-
schnitt, der hauptsächlich im Winterhalbjahr 
bei der Pflege von Obstgärten, Hochstamm-
bäumen und Hecken anfällt, energetisch nut-
zen. Dazu wurde folgendes Vorgehen festge-
legt:

Wie:  Sammlung des Baumschnittes an
 einem zentralen Sammelplatz
Wo: Oberer Rischweg

Wer: Eigentümer von Obstgärten,
 Hochstammbäumen, Hecken
Wann: Dezember 2022 bis März 2023
Was: Astmaterial von Baum-, Hecken- 
 oder Waldrandschnitt, kleinere 
  Baumstämme (bis 50 cm  
 Durchmesser)
Was nicht: loses Laub, Blätter, Gras und 
 Kleinmaterial aus dem Garten

Ein Abnehmer wird das Material periodisch 
häckseln und einer energetischen Nutzung zu-
führen. Einwohner/inner, die Ihre Gartensträu-
cher und Hecken bis anhin privat häckseln, 
sind gebeten, dies auch weiterhin zu tun.
Bei der Lagerung des Materials ist Herr Dieter 
Wüthrich Ihre Ansprechperson (Tel. 079 750 97 
19). Für Auskünfte stehen Ihnen auch das Luft-
hygieneamt (Tel. 061 552 56 19) und das Land-
wirtschaftliche Zentrum Ebenrain (Tel. 061 552 
21 21) zur Verfügung.

Das Lufthygieneamt, das Landwirtschaftliche 
Zentrum Ebenrain und der Baselbieter Obst-
verband danken Ihnen im Voraus für Ihren 
Beitrag an einer optimalen Nutzung des Baum-
schnittholzes.

Burkhalter Sanitär-Anlagen
Haldenrainstrasse 12 · 4402 Frenkendorf
Telefon 061 901 68 88 
Natel 079 215 72 82
Telefax 061 901 68 10

allg. Reparaturen · Boilerentkalkung 
Servicearbeiten · Neu- und Umbauten 
Ablaufreinigung ·  Schwimmbad

ins

https://www.frenkendorf.ch/förderreglement/www.frenkendorf.ch/PVA
https://www.frenkendorf.ch/förderreglement/www.frenkendorf.ch/PVA
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